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Einführung 

Die Stellung der Frau in unserer Gesellschaft ist in einem revolutio-
nierenden Wandel begriffen. Während noch vor weniger als 100 Jahren 
das Bild der Frau sich ausschließlich als das der Hausfrau und Mutter 
darstellte und der Frau bis vor 50 Jahren in der außerhäuslichen Er-
werbswelt nur eine minderwertige Rolle zukam, nimmt sie heute als 
gleichberechtigtes Mitglied am Arbeitsleben teil. Diese Entwicklung 
brachte eine Aufwertung der Frau im allgemeinen mit sich, was sich auf 
alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens auszuwirken begann. 
Dem trug bereits die Weimarer Verfassung in beschränktem Umfang 
Rechnung. Als umfassendes Grundrecht wurde die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau aber erst im Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland verankert1• Diese verfassungsrechtliche Statuierung war es 
letzlich, die der Gleichberechtigung auf allen Rechtsgebieten zum Durch-
bruch verhalf und auch das Prinzip der Gleichberechtigung in das Be-
wußtsein der Bevölkerung trug2• Aber weder in rechtlicher noch in tat-
sächlicher Hinsicht ist dieser Prozeß abgeschlossen3 • 

1 Der Grundsatz der Gleichberechtigung ist im Grundgesetz in dreifacher 
Hinsicht umfassender gestaltet als in der Weimarer Verfassung (vgl. Beitzke, 
GR II, S. 202; von Mangoldt-Klein, Art. 3 GG, Anm. IV, 7): 
1. Anstelle der Einzelbestimmungen der Art. 109, 119, 128 WRV und über sie 

hinausgehend steht die Generalklausel des Art. 3 Abs. 2 GG (Art. 109 Satz 2 
WRV bezog sich nur auf staatsbürgerliche Rechte und Pflichten, Art. 119 
Satz 2 WRV nur auf das Eherecht und Art. 128 Satz 2 WRV nur auf das 
Beamtenrecht). 

2. Die Gleichberechtigung gilt heute ausnahmslos, früher nur "grundsätzlich" 
(Art. 109 WRV), d. h. unter Vorbehalt aller Reichs- und Landesgesetze, die 
Ausnahmen zulassen konnten. 

3. Art. 3 Abs. 2 GG ist nicht nur Programmsatz, sondern sofort geltendes Recht 
(mit der überleitungsfristdes Art. 117 GG). 

z Der Gleichberechtigungsgrundsatz hat einen "gewissen rechtlichen Ent-
wicklungsabschluß statuiert, der eine organisch noch nicht ganz vollzogene und 
damit psychologisch noch nicht allenthalben in das Rechtsbewußtsein einge-
drungene Ausreifung vorwegnimmt" (Bulla, Urt. Anm., AP Nr. 3 Bl. 4 zu Art. 3 
GG). 

3 Die Aktualität aller Probleme, die mit der Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, der veränderten Stellung der Frau in der Familie und der Frauen-
erwerbsarbeit zusammenhängen, zeigen neuerliche Untersuchungen (so die 
Ende 1966 fertiggestellte Enquete der Bundesregierung über die Situation der 
Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft, Bundestag-Drucksache V/909), 
Neuerscheinungen und -auflagen auf dem Büchermarkt (z. B. Betty Friedan, 
Der Weiblichkeitswahn, Rowohlt 1966), Berichte in Zeitungen und Zeitschriften 
(wie Titelgeschichte "Die deutsche Frau; Kinder, Küche, Krise", Der Spiegel 
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Daß eine Anpassung des Rechts an Art. 3 Abs. 2 und 3 GG zum Teil 
noch aussteht, zeigt sich an heute noch geltenden Bestimmungen zum 
Nachteil der Frau, z. B. anband des§ 1355 BGB, wonach die Frau mit der 
Eheschließung automatisch den Familiennamen des Mannes bekommt, 
oder anband des § 4 RuStG, wonach das eheliche Kind eines Deutschen 
die Staatsangehörigkeit des Vaters erhält, das eheliche Kind einer deut-
schen Mutter deren Staatsangehörigkeit jedoch nur, wenn es sonst 
staatenlos würde. Zum Nachteil des Mannes gereichen z. B. alle an§ 132 
a. F. BBG angelehnten arbeitsrechtlichen Pensionsbestimmungen, wo-
nach der Frau als Witwe eines Arbeitnehmers generell, dem Mann als 
Witwer einer Arbeitnehmerio jedoch nur unter besonderen Vorausset-
zungen eine Rente zusteht4 , oder§ 6 RuStG, wonach nur eine mit einem 
Deutschen verheiratete Ausländerin, nicht aber ein mit einer Deutschen 
verheirateter Ausländer Anspruch auf Einbürgerung hat5• 

Ob solche Ungleichbehandlungen von Mann und Frau zulässig sind, 
beurteilt sich nach Art. 3 Abs. 2 und 3 GG, der in zwei knappen Sätzen 
den Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter enthält. Trag-
weite und Umfang dieser Bestimmungen sind immer noch umstritten. 
Die Rechtsprechung nimmt entsprechend ihrer Aufgabe nur zu Einzel-
fällen Stellung. Auch in der Literatur werden die Untersuchungen zu-
meist auf die Wirkung des Gleichberechtigungsgrundsatzes in bestimm-
ten Situationen beschränkt und die Frage nach dem grundsätzlichen 
Inhalt und Umfang des Art. 3 Abs. 2 und 3 GG nur stiefmütterlich be-
handelt6. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll daher im ersten Teil versucht werden, 
ein grundsätzliches Schema für die Beurteilung der Zulässigkeit von 
Differenzierungen zwischen Mann und Frau aufzustellen, anband dessen 
Gleichberechtigungsfälle auch des Arbeitsrechts überprüft werden kön-
nen. 

Nr. 52' vom 10. 12. 1966, S. 42 ff.; "Berufsreport 1967 - Frauen erobern die Welt 
der Männer", Stern Nr. 26 vom 25. 6. 1967, S. 65 ff.; "Geschwister-Ehe" auf 
moderne Art, gleiche Hosen, gleiche Kappen - Die alten Rollen "Mann" und 
"Weib" passen nicht mehr -, FAZ Nr. 215 vom 29. 7. 1967), Sendungen in 
Rundfunk und Fernsehen (z. B. "Die Familie, Mythos und Wirklichkeit", Fort-
setzungsserie im Abendstudio des Bayerischen Rundfunks, Okt. 1966) oder 
sogar Darbietungen in Kabaretts (so Heidelberger Bügelbrett, Herbstprogramm 
1966, Hannelore Kaub als moderne Suffragette). 

4 Der entsprechende Zusatz in § 132' a. F. BBG ist erst durch Art. XII Fünftes 
AndG v. 19. 7. 1968 (BGBl. I S. 848) gestrichen worden. 

5 Dieser Mißstand trat wieder besonders deutlich zutage bei dem Verlangen 
des in Berlin lebenden griechischen Künstlers Evangelos Tsakiridis, die gleiche 
Staatsbürgerschaft wie seine deutsche Frau zu erlangen, was vom Bundesver-
waltungsgericht abgelehnt wurde (SZ Nr. 85 vom 8'. 4. 1968, S. 5). 

6 Dies rügen auch: Knöpfel, NJW 1960, 553; Redmann, FamRZ 1961, 409; 
Schardey, FamRZ 1963, 265 ff. 
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Hierzu ist es erforderlich, soziologische Fakten zu behandeln und auf 
die veränderte Stellung der Frau sowohl im beruflichen wie im familiä-
ren Bereich einzugehen, denn zwischen beiden Tätigkeitskreisen der 
Frau besteht eine Wechselwirkung, so daß die rechtliche Situation der 
Frau im Arbeitsrecht nicht unabhängig von ihren familiären Aufgaben 
gesehen werden kann. 

Der Einfluß der häuslichen Pflichten der Frau auf ihre Erwerbstätig-
tätigkeit zeigt sich bereits in der geringeren Zahl der berufstätigen 
Frauen gegenüber der der Männer. In der BRD beträgt der Anteil der 
Frauen an der Gesamtzahl der Erwerbspersonen zwischen 36 und 37 Pro-
zenF. Dabei hält die BRD unter den Staaten der gesamten westlichen 
Welt mit der Erwerbstätigkeit ihrer Frauen sogar die Spitze8• Daß nicht 
sämtliche arbeitsfähige Frauen9 berufstätig sind, liegt - da so gut wie 
alle unverheirateten Frauen einen Beruf ausüben - an den verheirateten 
Frauen mit Kindern, deren Arbeitskraft im häuslichen Rahmen gebraucht 
wird. In zunehmendem Maße gehen aber auch diese Frauen einer außer-
häuslichen Erwerbstätigkeit nach10• Da die Familie einerseits ohne die 
häusliche Arbeit der Mutter und andererseits häufig ohne ihren zusätz-
lichen Arbeitsverdienst nicht auskommen kann und wilPt, da auch volks-
wirtschaftlich gesehen auf die Mitarbeit der Frau nicht verzichtet wer-
den kann und sich ihr genügend Erwerbsmöglichkeiten anbieten, sieht 
sich die moderne Frau und Mutter in einen Konflikt zwischen inner- und 
außerfamiliären Lebensaufgaben gestellt, den Schelsky als "das wahr-
scheinlich tiefste und folgenreichste soziale Dilemma der Frau in der 
modernen Gesellschaft"12 bezeichnet. Diese neuen Gegebenheiten in der 

7 Der Anteil schwankt etwas; im Juni 1961 waren es 37 Ofo, im April 1964 
37,3 °/o, im Mai 1965 36,3 Ofo (Frauenenquete S. 58; Elsner, InfdF 1966, Nr. 1 
S.13). 

8 Elsner, a.a.O. 
9 Von allen Frauen im Alter von 15 bis 65· Jahren stehen schon 49 v.H., also 

nahezu jede zweite Frau, im Erwerbsleben (Elsner, a.a.O.). 
10 Vgl. Frauenenquete, S. 70 f. 
11 Das überwiegende Motiv für die Erwerbstätigkeit der verheirateten Frau 

war in der Nachkriegszeit und noch in den 50iger Jahren die wirtschaftliche 
Notwendigkeit. Heute ist die entscheidende Triebfeder der Wunsch nach He-
bung und Erhaltung des Lebensstandards (Schelsky, Wandlungen der deut-
schen Familie in der Gegenwart, S. 311; Hofmann-Kersten, S. 11 und 187; 
Speck, S. 28; Kroeber-Keneth, S. 185; Herrmann, S. 83; Krüger, KBN, § 1356, 
Rdnr. 14; Frauenenquete, S. 78: Vom "Not"- zum "Aufbaumotiv"). Als weitere 
Motive kommen hinzu: Unzufriedenheit über Nur-Hausarbeit, welche auf die 
Dauer weder Fortschritt noch Aufstieg bietet - die soziale Stellung der Nur-
Hausfrau richtet sich ausschließlich nach dem beruflichen Erfolg des Eheman-
nes -, weiterhin Unzufriedenheit über die finanzielle Abhängigkeit vom Ehe-
mann, die um so schwerer fällt, da die Ehefrauen heutzutage vor der Ehe an 
eigenen Verdienst gewöhnt sind (Myrdal-Klein, S. 189 f. ; Hofmann-Kersten, 
S. 132 und 186). 

12 Schelsky, Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart, S. 345. 


